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Große Kreisstadt Eppingen 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  
„Westlicher Pfaffenberg II“ Plan Nr. 1.058 

Synopse zur Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vom 12.03.2018 bis 13.04.2018 (B-Plan Vorentwurf: Stand 02.03.2018) 

Stand der Synopse zur Abwägung: 15.01.2019 

 
Eppingen, den 15.01.2019        
 
Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung        
gez. Dipl. Ing. Simon Frenger       

Behörden, sonstige TÖB und Nachbarkommunen - Übersicht Schreiben vom Anregungen 

1. Regierungspräsidium Stuttgart 06.04.2018 nein 

2. Landratsamt Heilbronn 09.04.2018 ja 

3. Regionalverband Heilbronn-Franken 20.03.2018 nein 

4. Netze BW 10.04.2018 nein 

5. Netze Südwest  06.04.2018 ja 

6. Deutsche Telekom Technik GmbH 26.03.2018 ja 

7. Stadtentwässerung Eppingen 14.03.2018 ja 

8. Bauordnungsamt der Stadt Eppingen/ Untere Denkmalschutzbehörde 17.04.2018 ja 

9. Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken 10.04.2018 nein 

10. Handwerkskammer Heilbronn-Franken 10.03.2018 nein 

11. Stabstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing & Tourismus der Stadt Eppingen 13.03.2018 nein 

12. Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung der Stadt Eppingen/ Untere Verkehrsbehörde 14.03.2018 nein 

13. Amprion GmbH 14.03.2018 nein 

14. Stadt Brackenheim 16.03.2018 nein 

15. Stadt Schwaigern 13.03.2018 nein 

16. Gemeinde Ittlingen - - 

17. Gemeinde Gemmingen - - 

18. Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur der Stadt Eppingen - - 

19. Zweckverband Wasserversorgungsgruppe „Oberes Elsenztal“ - - 

20. Abteilung Tiefbau & Grünplanung der Stadt Eppingen - - 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

1. Regierungspräsidium Stuttgart / 06.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

 

Denkmalpflege 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

2. Landratsamt Heilbronn / 09.04.2018, Seite 1/3 

 

 

Habitatfunktion bleibt erhalten 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Die Gehölzstrukturen wurden unter Einhaltung der gesetzlichen 
Rodungszeiträume sowie der Maßgaben des Artenschutzgutachtens im 
Oktober 2017 gerodet. Anlass hierfür war die erforderliche 
archäologische Prospektion durch das Regierungspräsidium Stuttgart 
(vgl. Prospektionsbericht Stand 10.10.2017). 

 

CEF-Maßnahme 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Die CEF-Maßnahme wird rechtzeitig durch einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag mit dem LRA HN gesichert. 

Zeiten für die Baufeldräumung 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Eine Festsetzung der Rodungszeiträume im Bebauungsplan ist wegen 
fehlender bodenrechtlicher Relevanz nicht zulässig. Daher wird in den 
Hinweisen zu den textlichen Festsetzungen auf die entsprechende 
Rechtsgrundlage (BNatSchG) hingewiesen. 
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Landratsamt Heilbronn / 09.04.2018, Seite 2/3 

 

 

Entwässerung 

Kenntnisnahme. Die Begründung wird ergänzt. 

Eine Entwässerung im Trennsystem wird angesichts der Topographie, 
der Entfernung zum Vorfluter (ca. 700m) sowie der geringen Größe des 
Baugebiets als technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll erachtet. 
Weiterhin wird eine Versickerung des Niederschlagswassers im 
Plangebiet aufgrund der sehr schwach wasserdurchlässigen Böden 
ausgeschlossen. 

 

Wasserschutzzone 

Kenntnisnahme. Die Hinweise zum Textteil werden ergänzt. 

 

Hinweise zur Landwirtschaft 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Mit Blick auf die Flurbilanz ist festzustellen, dass im Gemeindegebiet 
Eppingen nahezu alle Landwirtschaftsflächen zur Vorrangflur Stufe I 
zählen. Eine weitere Entwicklung im Außenbereich wäre auf dieser 
Grundlage nicht mehr möglich.  
 
Wie in der Begründung dargestellt, werden insgesamt 0,7 ha hochwer-
tige Flächen im Sinne der Vorrangflur Stufe 1 entzogen. Hiervon befin-
den sich nur ca. 0,27 ha in landwirtschaftlicher Nutzung. Die betreffen-
de Fläche befindet sich in Privateigentum und ist an einen Landwirt 
verpachtet. Da die Fläche nur einen geringen Anteil der bewirtschafte-
ten Fläche des Pächters ausmacht, ist nicht von einer Existenzgefähr-
dung des landwirtschaftlichen Betriebs auszugehen.  
 
Das Plangebiet ist weiterhin auf zwei von drei Seiten von Wohnbebau-
ung umgeben sowie durch ein Bestandsgebäude baulich vorgeprägt 
und somit für eine intensive landwirtschaftliche Nutzung nicht optimal 
geeignet. Die Stadt Eppingen priorisiert daher die Einbeziehung der 0,7 
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Landratsamt Heilbronn / 09.04.2018, Seite 3/3 

 

ha hochwertiger Fläche (davon 0,27 ha landwirtschaftliche Fläche) in 
die Wohnbaufläche und damit die Arrondierung der Ortslage, um so 
andere, für die dauerhafte Bewirtschaftung besser geeignete Ackerflä-
chen vor Umwandlung zu sichern. 
 

Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist die Notwendigkeit der 
Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen zu begründen. Im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurden verschiedene 
Varianten hinsichtlich einer maßvollen und maßstabsgerechten 
Nutzung der Fläche geprüft. Das Ergebnis stellt einen schonenden 
Umgang mit Natur und Landschaft, der Erholungsnutzung sowie die 
optimalen Festsetzungen in Abwägung mit den Nutzungsinteressen 
sicher. 

 

Hinweise 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Im Bauablauf wird darauf geachtet den landwirtschaftlichen Verkehr 
nicht zu beeinträchtigen. 

Hinsichtlich der Abstände von Gehölzen und Hecken zu 
landwirtschaftlich genutzten Flächen wurde in den jeweiligen textlichen 
Festsetzungen auf das Nachbarrechtsgesetz (NRG) Baden-
Württemberg verwiesen. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

3. Regionalverband Heilbronn-Franken / 20.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

 

Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Die Rechtsverbindlichkeit wird nach Abschluss des 
Verfahrens mitgeteilt. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

4. Netze BW / 10.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Einwände. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

5. Netze Südwest / 06.04.2018, Seite 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmen welche die Gasleitungen tangieren 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Netze Südwest / 06.04.2018, Seite 2/2 

 

 

 

 

 

 

Gasanschluss nach Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

 

Trasse für Gasleitung 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Es sind keine Leitungsrechte zugunsten eines 
Gasanschlusses erforderlich. 

 

Baumpflanzungen 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Die innere Aufteilung der Verkehrsfläche ist nicht 
verbindlich festgesetzt sondern erfolgt im Rahmen der 
Erschließungsplanung im Zuge derer auch eine 
Leitungsträgerabstimmung erfolgt. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

6. Deutsche Telekom Technik GmbH / 26.03.2018, Seite 1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestehende Kabelrohranlage 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Wie zwischen dem Geschäftsbereich Liegenschaften & 
Infrastruktur der Stadt Eppingen und der Telekom 
abgestimmt, wird die bestehende Kabelrohranlage verlegt. 
Die Festsetzung eines Leitungsrechts ist daher nicht 
erforderlich. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH / 26.03.2018, Seite 2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlegung neuer Telekommunikationslinien 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Die Abstimmung erfolgt im Rahmen der Erschließungspla-
nung. 

 

 

 

 

Kabelschutzanweisung und Merkblatt 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Ein entsprechender Hinweis wurde bereits in die Hinweise 
zum Textteil (Kapitel E 7.) aufgenommen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH / 26.03.2018, Seite 3/3 

Darstellung unmaßstäblich 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

7. Stadtentwässerung Eppingen / 14.03.2018, Seite 1/2 

 

Fortsetzung Stellungnahme Telekom: nächste Seite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwässerung  

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Das Hinterlandwasser wird von der Bebauung fern 
gehalten. 
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weiter: Stellungnahme Stadtentwässerung / 14.03.2018, Seite 2/2 

 

 

 

 

 

 



Seite 15 von 23 

Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

8. Bauordnungsamt der Stadt Eppingen/ Untere Denkmalschutzbehörde / 17.04.2018 

 

Von: Deparade, Nils  

Gesendet: Dienstag, 17. April 2018 11:07 

An: Strobel, Verena <V.Strobel@eppingen.de> 

Betreff: AW: Stellungnahme Westlicher Pfaffenberg 

 

Hallo Frau Strobel, 

von unserer Seite sind keine Anregungen vorzubringen. Ich habe lediglich eine kleine Anmerkung: der 
Textteil des B’Plans unterscheidet bei der Mindestgröße der Geschoßfläche zwischen Grundstücken kleiner 
oder größer 600 qm, in der Begründung ist von kleiner oder größer 500 qm die Rede. Die Zahlen sollten 
übereinstimmen. Was gilt bei Grundstücken mit genau 600 qm? Ich schlage vor, zwischen kleiner und größer 
gleich 600 qm zu unterscheiden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Nils Deparade 

Große Kreisstadt Eppingen 

Leiter Abteilung Baurecht 

Marktplatz 1-5, 75031 Eppingen 

Telefon: 07262 / 920 - 1130 

Telefax: 07262 / 920 - 81130 

E-mail: n.deparade@eppingen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindestgröße der Baugrundstücke 

Kenntnisnahme. Der Bebauungsplan wird angepasst. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

9. IHK Heilbronn - Franken / 10.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

10. HWK Heilbronn - Franken / 19.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

11. Stabstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing & Tourismus / 13.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

12. Straßenverkehrsbehörde/ Geschäftsbereich Bürgerservice & Ordnung / 14.03.2018 

 

 

 

 

 

Keine Einwände. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

13. Amprion GmbH / 14.03.2018 

 

 

 

 

 

 

Keine Leitungen oder absehbaren Planungen. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

14. Stadt Brackenheim/ 16.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

15. Stadt Schwaigern / 13.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 
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Lfd. Nr. / Behörde / Schreiben vom / Anregungen Fachliche Stellungnahme / Beschluss  

16. Gemeinde Ittlingen 

Keine Rückmeldung 

 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

17. Gemeinde Gemmingen 

Keine Rückmeldung 

 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

18. Geschäftsbereich Liegenschaften & Infrastruktur der Stadt Eppingen 

Keine Rückmeldung 

 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

19. Zweckverband Wasserversorgungsgruppe „Oberes Elsenztal“ 

Keine Rückmeldung 

 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

Wie zwischen dem Geschäftsbereich Liegenschaften & 
Infrastruktur der Stadt Eppingen und dem Zweckverband 
abgestimmt, wird das bestehende Steuerkabel verlegt. Die 
Festsetzung eines Leitungsrechts ist daher nicht 
erforderlich. 

20. Abteilung Tiefbau & Grünplanung der Stadt Eppingen 

Keine Rückmeldung 

 

Kenntnisnahme. Keine Planänderung erforderlich. 

 


